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Erläuterungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte 
 
Die Rechnungslegung der Baselbieter Einwohnergemeinden orientiert sich am 'Harmonisierten Rech-
nungsmodell 2 (HRM2)' der Schweizerischen Finanzdirektorenkonferenz (§ 165 Abs. 2 des Gemeinde-
gesetzes). Nachstehend erfolgen einige Erklärungen zur Rechnungslegung öffentlicher Haushalte, wel-
che dem besseren Verständnis der Gemeinderechnungslegung dienen sollen. 

Erfolgsrechnung 
Die Erfolgsrechnung entspricht im Wesentlichen der Erfolgsrechnung aus der Privatwirtschaft. Sie ent-
hält den laufenden Aufwand und Ertrag eines Kalenderjahres. Die Differenz zwischen Aufwand und 
Ertrag entspricht dem Saldo (Aufwandüberschuss = Verlust; Ertragsüberschuss = Gewinn). Bei der 
Budgetierung bildet die Entwicklung des Saldos eines der wesentlichen Elemente für die Festlegung 
des Steuerfusses. 

Investitionsrechnung 
Der wesentlichste Unterschied zur Rechnungslegung eines Privatunternehmens ist die zusätzlich ge-
führte Investitionsrechnung. Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben und Einnahmen für Sach-
werte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen und mehrjährig genutzt werden können (Verwal-
tungsvermögen). Ausgaben erfolgen für den Erwerb, die Erstellung oder die Sanierung von Verwal-
tungsvermögen. Einnahmen resultieren aus der Veräusserung von Verwaltungsvermögen, Überträgen 
vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen oder aus Beiträgen Dritter (z. B. Anwenderbeiträge). Die Netto-
investitionen sind als Verwaltungsvermögen zu aktivieren. Sie unterliegen anschliessend der Abschrei-
bungspflicht. 

Abschreibungen 
Mittels Abschreibungen wird der Entwertung getätigter Investitionen Rechnung getragen, und es wird 
eine angemessene Selbstfinanzierung (Cash Flow) der Gemeinde sichergestellt. Jede Anlage des Ver-
waltungsvermögens wird einer bestimmten Anlagekategorie zugeteilt und über die festgelegte (katego-
risierte) Nutzungsdauer hinweg linear abgeschrieben (planmässige Abschreibungen). Stellt man fest, 
dass eine Anlage weniger lang als ihre kategorisierte Nutzungsdauer genutzt werden kann, muss die 
Nutzungsdauer verkürzt werden und es sind zusätzlich zu den planmässigen, ausserplanmässige Ab-
schreibungen zu tätigen. Diese ausserplanmässigen Abschreibungen stellen sicher, dass die Anlage 
bei Erreichen der (verkürzten) Nutzungsdauer auf Null abgeschrieben ist. Für Investitionen, welche vor 
Inkrafttreten von HRM2, d.h. vor dem 1. Januar 2014 getätigt wurden, gelten gemäss der Übergangsre-
gelung so genannte fix-degressive Abschreibungssätze. 

Allgemeiner Haushalt 
Dieser umfasst alle über allgemeine Steuern (und nicht-zweckgebundene Gebühren) zu deckenden 
Aufgabenbereiche des Gemeinwesens. Die Summe dieser Aufwands- und Ertragsposten in der Erfolgs-
rechnung machen das Jahresergebnis aus, welches bei einem positiven Saldo das Eigenkapital der 
Gemeinde erhöht bzw. bei einem negativen Saldo vermindert. 

Spezialfinanzierungen 
Die Spezialfinanzierungen sind diejenigen Bereiche im Aufgabenspektrum der Gemeinde, welche ver-
ursachergerecht durch separate Gebühren finanziert werden müssen (nicht durch Steuern). Von Geset-
zes wegen sind als Spezialfinanzierung die Wasserversorgung (Funktion 7101), die Abwasserbeseiti-
gung (7201) sowie die Abfallbeseitigung (7301) zu führen. Weitere Spezialfinanzierungen kann die Ge-
meinde selber auf der Grundlage eines Reglements bestimmen (z.B. Antennenanlage). Verwaltungsin-
terne Leistungen sind als interne Verrechnungen auszuweisen, wenn sie für oder durch Spezialfinanzie-
rungen erfolgen. Um die Querfinanzierung dieser Bereiche durch allgemeine Steuermittel zu verhindern, 
werden die entsprechenden Funktionen im Rahmen des Rechnungsabschlusses 'neutralisiert' und ihr 
Saldo mit dem Kapitalkonto der jeweiligen Spezialfinanzierung verrechnet. Aufwand und Ertrag der 
Spezialfinanzierung sind damit gleich hoch, die Funktionen der Spezialfinanzierungen sind saldoneutral. 
Das Gesamtergebnis der Rechnung ist deshalb gleich dem Ergebnis des allgemeinen Haushalts.  
 
Gemäss § 37 der Gemeinderechnungsverordnung sind die Erfolgsrechnung und die Investitionsrech-
nung hinsichtlich wesentlicher Veränderungen gegenüber dem Budget zu erläutern. Jede Gemeinde 
definiert für sich den Begriff 'wesentlich'. Diese Definition sollte im Sinne der Stetigkeit möglichst unver-
ändert belassen werden. Sinnvoll ist die Definition einer Regelung mit kumulativ zu erfüllenden Krite-
rien. Der Gemeinderat hat festgelegt, dass Abweichungen um mehr als 10 % und mindestens CHF 
10'000.00 erläutert werden. 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

Erläuterungen zum Budget 
 

Im Sinne von § 31 Abs. 1 der Gemeinderechnungsverordnung erläutert der Gemeinderat nachfolgend 
das Budget allgemein und bezüglich finanzpolitischer Tragbarkeit. 

 

Erfolgsrechnung 

Das Budget der Erfolgsrechnung 2026 weist bei einem Aufwand von CHF 11‘104‘384 und einem Ertrag 

von CHF 10‘976‘201 einen Aufwandüberschuss von CHF 128‘183 auf. Im Budget 2025 wurde mit einem 

Mehraufwand von CHF 22‘810 gerechnet. Der jeweilige Nettoaufwand der Bereiche „Allgemeine 

Verwaltung“, „Öffentliche Ordnung und Sicherheit“ und „Soziale Sicherheit“ ist gegenüber dem 

Vorjahresbudget unwesentlich höher. Einzig der Bereich „Gesundheit“ weist einen um rund CHF 60‘000 

wesentlich höheren Nettoaufwand auf. Grund dafür sind die stetig steigenden Kosten für Alters- und 

Pflegeheime. In den übrigen Bereich sinkt der Nettoaufwand. Bei der „Bildung“ fällt dieser um rund CHF 

41‘000 tiefer aus. Verantwortlich dafür ist eine Erhöhung der Schülerzahlen von Hersberg und eine 

damit verbundene Kostenverschiebung. Im Bereich „Finanzen und Steuern“ ist ein um rund CHF 63‘000 

tieferer Nettoertrag budgetiert. Grund dafür sind tiefere Steuererträge von Juristischen Personen sowie 

aufgrund der anhaltend grossen Investitionstätigkeit steigende Fremdkapitalzinsen. 

In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung wird u.a. aufgrund der steigenden Abschreibungen, der 

internen Verzinsung der Nettoschuld und einmaligen Kosten ein Mehraufwand von CHF 110‘180 

budgetiert. Bei Abwasserbeseitigung sind im Budget 2026 Gebührenerhöhungen geplant. Bei den 

Schmutzwassergebühren des Kantons sind wiederum höhere Kosten zu erwarten. Für die Verzinsung 

der Nettoschuld der Abwasserbeseitigung sind rund CHF 15‘000 vorgesehen.  Budgetiert ist ein 

Mehraufwand von CHF 8‘500. Im Vorjahr wurde mit einem Mehraufwand von CHF 122‘500 gerechnet. 

Die wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend in einer separaten Tabelle erläutert. 

Investitionsrechnung 

Die hohe Investitionstätigkeit in Arisdorf bleibt gegenüber dem Vorjahresbudget unvermindert hoch. Das 

Investitionsbudget 2026 sieht einerseits Ausgaben für bereits von der Einwohnergemeindever-

sammlung beschlossene Kredit vor, beinhaltet jedoch auch verschiedene neue Kredite. Insgesamt sind 

Investitionsausgaben von CHF 2‘688‘000 und Einnahmen von CHF 830‘000 vorgesehen. Im Rahmen 

des Investitionsbudgets 2026 (§ 6 Abs. 2 Bst. a Gemeindeordnung, max. CHF 100‘000) werden der 

Projektierungskredit für die Erschliessung Känelmatt von CHF 48‘000 (je 16‘000 für Strasse, Wasser 

und Abwasser), die Projekte Umsetzung Hochzone Dorf für CHF 25‘000, Rückbau / Umnutzung 

Reservoir Kreuz von CHF 10‘000 und Umsetzung Hochwasserschutz Bradlizbach von CHF 25‘000 

beantragt. Alle anderen neuen Kredite haben lediglich orientierenden Charakter und werden der 

Einwohnergemeindeversammlung im Rahmen von Sondervorlagen zu gegebener Zeit beantragt. 

 

Arisdorf, 29. September 2025 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

 

Erläuterungen zu Abweichungen des Budget 2026 zum Vorjahres-
budget 
 

Ergänzend zu den allgemeinen Erläuterungen werden nachfolgend die wesentlichen Abweichungen (+/- 
10%, +/- CHF 10’000.00) zum Vorjahresbudget erläutert. 

00 ALLGEMEINE VERWALTUNG 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

0220.3118 – Immaterielle Anlagen 
Im Vorjahr ist die Einführung der Geschäftsverwaltungssoftware (GEVER) mit 
webbasierter Verwaltung der Gemeinderatssitzungen enthalten. 
 

-16‘615 -81 

0220.3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 
Unter anderem sind für Projektkoordinationen durch die Firma Sutter 
Ingenieur- und Planungsbüro AG sowie für die Baugesuchprüfung höhere 
Beträge budgetiert. 
 

16‘000 20 

0290.3144 – Unterhalt Hochbauten 
Im Budget 2025 war die Modernisierung der Brandmeldeanlage der 
Gemeindeverwaltung enthalten. 
 

-16‘215 -76 

02 BILDUNG 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

2121.3170 – Reisekosten und Spesen 
Für den Zivildienstleistenden sind die monatlichen Kosten von CHF 2‘000.00 
durch die Gemeinde zu tragen. 
 

24‘000 348 

2140.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 
Die tieferen Beiträge basieren auf dem Budget der Regionalen Musikschule 
Liestal. 
 

-16‘290 -11 

2170.3010 – Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 
Die Löhne der Reinigungsfachkräften werden neu direkt auf die Schul-
liegenschaften verbucht (bisheriges Konto 6150.3010 und interne Ver-
rechnungen 2170.3910). Es handelt sich um eine buchhalterische Ver-
schiebung. 
 

121‘700 kein 
Budget 

2170.3052 – Pensionskassen 

Weil die Löhne der Reinigungsfachkräfte neu direkt auf die Schulliegen-
schaften verbucht werden, trifft dies auch für die Pensionskassenbeiträge zu. 
 

10‘200 kein 
Budget 

2170.3144 – Unterhalt Hochbauten 
Im Jahr 2025 sind einmalige Unterhaltsarbeiten wie die Umrüstung des 
Kindergartens auf LED und der Ersatz des Lichtes in der Turnhalle geplant. 
 

51‘900 355 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

 

2170.3910 – Interne Verrechnungen von Dienstleistungen   

Die Löhne für die Reinigungskräfte werden neu direkt auf die Schulliegen-
schaften verbucht (Konto 2170.3010), deshalb entfallen die internen Ver-
rechnungen. 
 

-146‘600 -94 

2170.4470 – Pacht- und Mietzinse Liegenschaften 
Auf die Verbuchung eines Mietzinses für den Mittagstisch wird verzichtet 
(Konto 2180.3160). Die Gemeinde Hersberg beteiligt sich daran via 
Kostenverteiler. 
 

10‘400 78 

2170.4632 – Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden   

Die Gemeinde Hersberg wird voraussichtlich mehr Schüler haben, was sich 
auch auf den Kostenverteiler der Schulliegenschaften auswirken wird. 
 

-27‘600 -17 

2180.3160 – Miete und Pacht Liegenschaften 
Auf die Verbuchung eines Mietzinses für den Mittagstisch wird verzichtet 
(Konto 2170.4470). 
 

-15‘600 -100 

03 KULTUR, SPORT, FREIZEIT, KIRCHE 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

3290.3199 – Übriger Betriebsaufwand 
Der Seniorenausflug findet in den ungeraden Jahren statt, weshalb der 
Budgetposten von CHF 12‘000 im 2026 entfällt. 
 

-12‘500 -76 

04 GESUNDHEIT 

 Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

4120.3614 – Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 
Der budgetierte Betrag basiert auf der Hochrechnung von aktuellen Zahlen. 
Die Beiträge sind abhängig von der Anzahl der Bewohnenden in Alters- und 
Pflegeheimen sowie des Pflegebedarfs der Bewohnenden. 
 

50‘000 10 

05 SOZIALE SICHERHEIT 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

5350.3637 – Beiträge an private Haushalte 
Die Beiträge basieren auf der Hochrechnung der aktuellen Zahlen. Die 
Beiträge sind abhängig von der Anzahl und der finanziellen Situation der 
Bewohnenden von Alters- und Pflegeheimen. Die Beiträge sind rück-
erstattungspflichtig. 
 

10‘000 20 

5730.3637 – Beiträge an private Haushalte 
Die Verbuchung ist abhängig vom Status der unterstützten respektive 
zugewiesenen Personen. Grundsätzlich sollten jedoch die Kantons- und 
Bundesbeiträge den Aufwand im Asylwesen weitgehend decken. 
 

-147‘000 -27 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

 

5730.4611 – Entschädigungen vom Kanton 
Die Verbuchung ist abhängig vom Status der unterstützten respektive 
zugewiesenen Personen. Grundsätzlich sollten jedoch die Kantons- und 
Bundesbeiträge den Aufwand im Asylwesen weitgehend decken. 
 

141‘000 23 

5790. 3132 – Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten 
Die Aufwände für die Betreuung und Administration durch die Convalere AG 
sind abhängig von der Anzahl der betreuten Personen. 
 

22‘450 17 

06 Verkehr 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

6150.3010 – Löhne des Verwaltungs- und Vertriebspersonals 
Die Löhne der Reinigungsfachkräfte werden neu direkt auf die Schulliegen-
schaften verbucht (Konto 2170.3010). 
 

-122‘300 26 

6150.3052 – Pensionskassen 

Weil die Löhne der Reinigungsfachkräfte neu direkt auf die Schulliegen-
schaften verbucht werden, trifft dies auch für die Pensionskassenbeiträge zu. 
 

-13‘100 -35 

6150.3131 – Planungen und Projektierungen Dritter 
Die Projektierungen gehören zu den jeweiligen Investitionsvorhaben und 
werden nach Möglichkeit aktiviert und zusammen mit der Investition aufgrund 
der Nutzungsdauer abgeschrieben. 
 

-20‘000 -100 

6150.3141 – Unterhalt Strassen/Verkehrswege 

Im Jahr 2026 u.a. die Umrüstung einiger Kandelaber mit LED-Leuchten ge-
plant. 
 

22‘000 35 

6150.3144 – Unterhalt Hochbauten 
Die Kosten für den Baum auf dem Vorplatz der Kirche wie auch die Be-
leuchtung des Werkhofes aus dem Vorjahr entfallen. 
 

-15‘000 -86 

6150.3300 – Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 

Im Jahr 2026 erfolgt erstmals die Abschreibung der Sanierung Kirchacker-
strasse, Langjurtenweg, Blauenrainstrasse.  
 

26‘300 54 

6150.4910 – Interne Verrechnung Dienstleistungen 
Aufgrund der direkten Verbuchung der Löhne der Reinigungsfachkräfte auf 
die Schulliegenschaften entfallen CHF 146‘600 bei dieser Position (siehe div. 
Konten der Funktion 2170) 
 

146‘600 78 

07 Umweltschutz und Raumordnung 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

7101.3151– Unterhalt Apparate, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 
Die periodische Hydrantenkontrolle wie auch der Werterhaltungsvertrag des 
Leitsystems verursachen höhere Kosten.  
 

15‘950 483 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

 

7101.3300 – Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 

Die abgeschlossenen Investitionen (WL Nord 2, WL Kirchacker, Langjurten 
und Blauenrain) werden im 2026 erstmalig abgeschrieben (gemäss HRM2 
2%). 
 

38‘000 380 

7101.3612 – Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 

Die Kosten für die Wasserbezüge von der Gemeinde Füllinsdorf und der Stadt 
Liestal können im 2026 noch nicht vollumfänglich optimiert werden und sind 
deshalb noch etwas höher. 
 

21‘500 36 

7101.3940 – Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 

Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung weist im Jahr 2026 eine Netto-
schuld auf. Gemäss Budgetbrief des Kantons beträgt die interne Verrechnung 
der kalkulatorischen Zinsen 0.8%. 
 

17‘900 kein 
Budget 

7101.4510 – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 

Im Jahr 2026 ist in der Spezialfinanzierung Wasserversorgung ein Defizit 
(Mehraufwand) budgetiert. 
 

-109‘830 -31‘380 

7201.3131 – Planungen und Projektierungen Dritter 

Die Projektierungen gehören zu den jeweiligen Investitionsvorhaben und 
werden nach Möglichkeit aktiviert und zusammen mit der Investition aufgrund 
der Nutzungsdauer abgeschrieben. 
 

-11‘000 -100 

7201.3143 – Unterhalt übrige Tiefbauten 

Die Unterhaltskosten fielen in der Vergangenheit tiefer aus, weshalb der 
Budgetbetrag gekürzt wird. 
 

-15‘000 -60 

7201.3300 – Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 

Die abgeschlossenen Investitionen (WL Nord 2, WL Kirchacker, Langjurten 
und Blauenrain) werden im 2026 erstmalig abgeschrieben (gemäss HRM2 
2%). 
 

24‘500 51 

7201.3611 – Entschädigungen an Kanton 

Die kantonalen Gebühren für das Schmutzwasser sowie Fremd- und Regen-
wasser stiegen in den letzten Jahren laufend. Seit 2019 stiegen diese von 
CHF 1.25/m3 auf CHF 1.76/m3 im 2024, was einer Steigerung von rund 
40% innerhalb in fünf Jahren entspricht. 
 

17‘000 11 

7201.3940 – Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 

Die Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung weist im Jahr 2026 eine Netto-
schuld auf. Gemäss Budgetbrief des Kantons beträgt die interne Verrechnung 
der kalkulatorischen Zinsen 0.8%. 
 

14‘500 kein 
Budget 
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Einwohnergemeinde Arisdorf 
 

 

7201.4240 – Benützungsgebühren und Dienstleistungen 

Für die Schmutzwassergebühren wird mittels Reglementsänderung eine 
Gebührenerhöhung von CHF 0.60/m3 beantragt. Die Grundgebühr pro 
SVGW-Wert soll von CHF 1.50 auf CHF 6.00 erhöht werden. Gemäss 
Gemeinderechnungsverordnung sind die Finanzhaushalte der Spezial-
finanzierungen auf die Dauer ausgeglichen zu gestalten. Mit den bisherigen 
Defiziten und den hohen Investitionen würde die Nettoschuld weiter 
ansteigen. 
 

-142‘000 -77 

7201.4510 – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 

Im Jahr 2026 ist in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung aufgrund der 
höheren Tarife ein geringeres Defizit (Mehraufwand) zu erwarten. 
 

-114‘000 93 

08 Volkswirtschaft 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

8710.4120 - Konzessionen 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2024 wurde der 
neue Konzessionsvertrag mit der EBL verabschiedet, welcher höhere Konzes-
sionen beinhaltet. 
 

-16‘620 -174 

 

09 Finanzen und Steuern 

  Differenz zu 
Vorjahresbudget 

% 

9100.4010 – Ertragssteuern jur. Personen 
Mit der Umsetzung der Steuervorlag 17 wurden die Ertragssteuersätze vom 
Kanton von 6.5% auf 4.4% reduziert. Der Gemeindesteuerfuss darf max. 55% 
davon betragen. Aufgrund der Steuererträge 2024 wurde der Budgetbetrag 
2026 reduziert. Die im Vorjahr budgetierten Beträge waren zu hoch. 
 

150‘000 60 

9300.3631 – Beiträge an Kanton   

Die Kompensationsleistungen Aufgabenverschiebung wurden gemäss An-
gaben des Amtes für Daten und Statistik BL budgetiert. 
 

10‘940 66 

9610.3401 – Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 
Die Verzinsung von Finanzverbindlichkeiten wurden aufgrund der geplanten 
Investitionen und Ergebnisse und des damit verbundenen Fremdkapitalbedarfs 
berechnet. 
 

60‘000 52 

9610.4940 – Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand 

Die Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser werden im Jahr 2026 eine 
Nettoschuld ausweisen. Gemäss Budgetbrief des Kantons beträgt die interne 
Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen 0.8%. 
 

-32‘200 kein 
Budget 

 

 

Legende Abweichungen (tieferer Aufwand / höherer Ertrag) mit dem Vorzeichen (-) wirken sich positiv 
auf das Ergebnis aus, Beträge ohne Vorzeichen beeinflussen das Ergebnis negativ (höherer 
Aufwand / tieferer Ertrag). 
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Bemerkunqen und Anträqe der Rechnunqsprüfunqskommission zum Budqet 2026

Die RPK hat das vom Gemeinderat erstellte Budget für 2026 mit Finanzchefin lvana Wenk,
Gemeindeveruualter Hakan Sürüci und Dieter Pfister von dp Dienstleistungen GmbH überprüft
und besprochen. Auch der Gemeinderat Markus Miescher und die Gemeinderätin Franziska
Wyler haben zu ihren jeweiligen Departements-Ausgaben oder -lnvestitionen Stellung genom-
men. Das Budget wurde umfassend und rechtlich korrekt erstellt. Die Budget-Erfolgsrechnung
schliesst trotz Sparbemühungen mit einem Aufwandüberschuss von CHF 128'183 ab.

Gemäss Gemeinderechnungsverordnung sind die Finanzhaushalte der Spezialfinanzierungen
auf die Dauer ausgeglichen zu gestalten. Um ein weiteres Ansteigen der Nettoschuld im Be-
reich der Abwasserbeseitigung zu vermeiden, beantragt der Gemeinderat der Gemeindever-
sammlung eine Gebührenerhöhung auf CHF 0.60/m3 und eine Erhöhung der Grundgebühr
von CHF 1.50 auf CHF 6.00. Die RPK begrüsst diesen Antrag und empfiehlt in zur Annahme.

Die lnvestitionstätigkeiten in Arisdorf bleiben gemäss Finanzplan auch in den folgenden Jah-
ren unvermindert hoch. Die daraus folgenden Abschreibungen und Zinsen belasten die Bud-
gets stark. Die RPK fordert vom Gemeinderat eine stärkere Priorisierung und Etappierung der
lnvestitionen.

Die Kennzahlen sehen schwach aus. Das Sparpotential wurde mit dem Gemeinderat disku-
tiert. Die Sparbemühungen, mit welchen der Gemeinderat an der Budgetgemeindeversamm-
lung beauftragt wurde, zeigen leider immer noch nicht den erhofften
Niederschlag im Budget. Die grossen Unbekannten sind und bleiben der interkommunale Fi-
nanzausgleich sowie die Sozialausgaben, welche die gesamte Rechnung verändern können.
Diese sind nach Aussage des Gemeinderates weder plan- noch in einer "vernünftigen" Band-
breite budgetierbar.

Ein Budget muss finanzpolitisch tragbar sein. Voraussetzung dafür ist ein nachhaltiger, aus-
geglichener Finanzhaushalt, der es zulässt, die zahlreichen Aufgaben der öffentlichen Hand
massvollzu erfüllen.

Die aktuelle, wie auch die vergangene Periode ist nach wie vor geprägt von vielen sehr schwer
festlegbaren Faktoren. Der Kanton gibt noch immer viele Ausgaben vor und dominiert somit
das Budget. Entsprechend ist und bleibt es wichtig vor allem die planbaren Ausgaben im Auge
zu behalten, denn nur so kann ein Aufiruandüberschuss vermieden oder zumindest reduziert
werden.

Die RPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Budget 2026 und den Anträgen des Ge-
meinderates zuzustimmen und das Budget zu genehmigen.

Die Rechnungsprüfungskom mission

uMonika Ottiger

Theodor Röösli

Michael Bont

Arisdorf, 3. November 2025

Flavio Casanova
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